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Zur Frage ob direete oder tndireete Steuern?
von H. in B.

(Nachdruck verboten.)
(Fortsetzung.)

Noch deutlicher tritt der Vorzug der indirecten, oder viel­
mehr der Nachtheil der directen Steuer bezüglich der Stetig­
keit ihres Ergebnisses nach einer anderen Richtung hervor.

Beginnt z. B. die Steuerpflichtigkeit bei einem Einkommen 
von über 300 M. und sind im Staate 100000 Personen mit 
je 300 Mark jährlichem Einkommen vorhanden, so ist ein Ge- 
sammteinkommen von 30000000 M. steuerfrei. Hat sich das 
Einkommen dieser 100000 Personen je um 1 M. erhöht, so 
sind die nächsten Jahre nur noch 15000000 M. steuerfrei 
obwohl sich das Gesammteinkommen dieser 100000 Personen 
nur um 50000 M., nicht um 15 Milliouen M. erhöht hat. 
Betrug umgekehrt das Einkommen dieser 100000 Personell 
erst je 301 M. jährlich und es sinkt bei der Hälfte derselben 
auf je 300 M., fo fallen für die Heranziehung zur directen 
Steuer 15000000 M. weg, obwohl sich das Gesammtein­
kommen der 100000 Personen nur um 50000 M. vermindert 
hat. Derartige Schwankungen sind bei der indirecten Steuer, 
deren Ertrügniß sich eng dem wirtschaftlichen Volkswohl­
stände anpaßt, völlig unmöglich. Weiter kann ein Vermögen 
durch einfache Theilung für die directen Steuern verloren 
gehen. Vermacht ein Millionär seine Million M. den 5000 
Armen seiner Vaterstadt, so bekommt jeder derselben 200 M. 
und die ganze Million fällt für die directe Steuer weg, ohne 
daß sich das Volksvermögen um einen Heller verringert hat. 
Für die indirecte Steuer wird mindestens ein Theil der 
Million beitragsleistend bleiben, da die Ausgaben der Armen 
für Lebensgenuß sich erhöhen werden. Oder ein Mann ver­
erbt sein Vermögen, daß ihm 4301 M. einbrachte, auf 11 
Kinder. Er war (in Sachsen) nach Höhe von 4301 M. 
steuerpflichtig, die Kinder sind es nun mit je 301 M., also 
zusammen nur mit 3311 M. 990 M. fallen für die directe 
Steuer weg, obwohl sich in dem Vermögensbestande nichts 
geändert hat. Für die indirecte Steuer gehen diese 990 M. 
nicht verloren, da die erbenden Kinder ihre Gesammtausgaben 
nach der Gesammtsumme von 4401 M. einrichten.

Die indirecte Steiler ist zwar in ihrem Ertrage, wenig­
stens bei gewissen Zweigen derselben, nicht nur vorn allge­
meinen Volkswohlstände, sondern auch von unberechenbaren 
Witterungseinflüssen abhängig. In einem nassen Sommer 
wird nicht so viel Bier getrunken und gebraut, als in einem 
trockenen. Nach einer guten Kartoffelernte wird mehr Brannt­
wein gebrannt als nach einer schlechten. Hier gleichen sich 
aber mehrere Jahre gegeneinander wieder aus. Auch kann 
sich die indirecte Steuer gegen Schwankungen einigermaßen 
helfen, sei es durch die Wahl der mit Steuer zu belastenden 
Gegenstände, sei es durch die Feststellung des Zeitpunktes, zu 
welchem die Steuer von dem Gegenstände erhoben wird. Je 
näher der steuerbare Gegenstand dem Verbrauche kommt, desto 
weniger ist er zufälligen Einflüssen ausgesetzt. Mit anderen 
Worten: eine Branntweinsteuer z. B. welche beim Brannt- 
weinausschank erhoben wird, wird in ihrem Ergebniß nicht 
so schwanken, wie die jetzige Maischbottichsteuer. Wie wenig 
auch der Verbrauch gewisser Dinge schwankt, zeigt z. B. das 
Salz. Das Einkommen aus der Salzsteuer schwankte in dem 
doch ganz außergewöhnlichen Jahrzehnte 1873—1883 in Sach­
sen nur zwischen 1314126 M. und 1434728 M., d. i. nur 
um V12 des Höchstbetrages.

VI.

Nachdem unsere Begleichung bisher stets zu Gunsten der 
indirecten Steuer ausgefallen ist, muß noch auf den land­
läufigen Einwand gegen dieselben eingegangen werden, daß sie 
die Lebensrnittel vertheuern. Dies ist bisher als richtig an­
genommen worden und wird im Allgemeinen auch nicht be­
stricken. Wer es aber zu einem Einwände gegen die in­
directen Steuern zu einem Fehler derselben macht, um dessen 
willen sie zu beseitigen seien, behauptet stillschweigend, daß 
directe Steuern die Lebensmittel oder überhaupt nothwendige 
Gebranchsgegenstände nicht vertheuern. Man wird sehen, 
welche arge Täuschung dies ist.

Zunächst ist davon auszugehen, daß die Höhe der (direH 
ten und indirecten) Steuern den Ausgaben des Staates ent) 
sprechen soll, daß also nur soviel Steuern erhoben werden^

Nr. 6. Minven r. Wests., März 1887. 6. Jahrgang.
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